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 Veröffentlicht am 17.06.1987

Norm

EO §374 Abs2

Rechtssatz

Die Pfändung eines Sparbuches schließt die Anwendung weiterer Exekutionsmittel im Rahmen einer

Sicherungsexekution nicht aus, auch wenn der Einlagestand des Sparbuches höher ist als die sicherzustellende

Forderung.
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